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VBLinfo

Sehr geehrte Damen und Herren,

am 1. Oktober 2005 ist für den Bereich des Bundes und der 
Vereinigung kommunaler Arbeitgeberverbände (VKA) der 
neue Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) in Kraft 
getreten. Die tarifvertragliche Grundlage für die Zusatzver-
sorgung der Beschäftigten derjenigen beteiligten Arbeitge-
ber, die unter den Geltungsbereich dieses Tarifvertrages fal-
len, fi ndet sich in § 25 TVöD.

Mit dieser Informationsschrift wollen wir Sie u. a. über Än-
derungen unterrichten, die sich für den Vollzug der Satzung 
im Zusammenhang mit dem neuen Tarifvertrag ergeben.

Da im Bereich der Länder weiterhin der BAT/BAT-Ost an-
gewendet wird, bitten wir die folgenden Besonderheiten in 
den beiden unterschiedlichen Tarifbereichen zu beachten.

Des Weiteren behandelt diese VBLinfo die Beitragszah-
lung zum Kapitaldeckungsverfahren im Abrechnungsver-
band Ost.

Darüber hinaus fi nden Sie in dieser Informationsschrift Aus-
führungen zum Beginn der Betriebsrente bei Arbeitneh-
mern, die nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung ver-
sichert sind bzw. die Voraussetzungen für den Bezug einer 
gesetzlichen Rente nicht erfüllen.

Diese VBLinfo berichtet außerdem über Neuerungen bei 
der zusätzlichen, freiwilligen Altersversorgung der VBL und 
über Veranstaltungen der VBL.

Mit besten Grüßen

Gerald Dullin, Abteilungsleiter VL IV

Ausgabe 1 | Mai 2006
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1 Pfl icht zur Versicherung (§ 26 VBLS) 

Nach § 26 Abs. 1 Satz 1 Buchst. c VBLS sind Be-
schäftigte bei der VBL zu versichern, wenn aufgrund 
eines Tarifvertrages oder aufgrund eines arbeitsver-
traglich in Bezug genommenen Tarifvertrages die 
Pfl icht zur Versicherung besteht.

1. Der TVöD enthält keinen § 3 Buchst. d Doppel-
buchst. aa BAT/BAT-O vergleichbaren Ausschluss 
vom Geltungsbereich. Dies bedeutet, dass Arbeits-
verhältnisse, die nach §§ 14 ff. SGB II (früher §§ 19 
und 20 BSHG) gefördert werden, grundsätzlich un-
ter den Anwendungsbereich des TVöD fallen. 

 Sofern Beteiligte den TVöD anwenden, besteht 
für diese Arbeitnehmer bei Vorliegen aller weiteren
satzungsrechtlichen Voraussetzungen seit 1. Okto-
ber 2005 Versicherungspfl icht. Zu beachten ist al-
lerdings, dass es sich bei den sog. „Ein-Euro-Jobs“ 
(Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschä-
digung) nach § 16 Abs. 3 Satz 2 SGB II nicht um 
Arbeitsverhältnisse handelt. Da die Hilfebedürfti-

II VBLklassik (Pfl ichtversicherung)

gen hierbei zusätzlich zum Arbeitslosengeld II le-
diglich eine angemessene Mehraufwandsentschä-
digung erhalten, sind Beschäftigungsverhältnisse 
dieser Art weder sozialversicherungspfl ichtig noch 
zusatzversorgungspfl ichtig. 

2. Die Pfl icht zur Versicherung kann nach § 26 Abs. 2 
VBLS arbeitsvertraglich vereinbart werden, wenn 
Arbeitnehmer nach § 3 Buchst. g, h oder i des 
BAT/BAT-O vom Geltungsbereich des BAT ausge-
nommen sind. Im Anwendungsbereich des TVöD 
sind diese Ausnahmetatbestände in § 1 Abs. 2 
Buchst. a, b und s TVöD geregelt. Für Beschäftig-
te, die im Bereich des TVöD nach dem 30. Sep-
tember 2005 eingestellt werden, ist bis zu einer 
Neuregelung § 26 Abs. 2 VBLS entsprechend an-
zuwenden. Damit kann vorläufi g im Tarifbereich 
des TVöD insbesondere für neu eingestellte Ar-
beitnehmer, deren regelmäßiges Entgelt über der 
höchsten Entgeltgruppe des TVöD liegt, arbeits-
vertraglich die Pfl icht zur Versicherung bei der VBL 
begründet werden (Beschluss des Verwaltungsra-
tes der VBL vom 6. Dezember 2005).

I Sanierungsgeld

Erhobene Rückzahlungsansprüche bei Sanie-
rungsgeld – Verlängerung des Verzichts auf die 
Einrede der Verjährung bis 30. September 2006

Im Dezember 2005 haben eine Vielzahl von beteilig-
ten Arbeitgebern unter Hinweis auf Rundschreiben 
der kommunalen Arbeitgeberverbände seit dem Jahr 
2002 angeblich überzahlte Sanierungsgeldbeträge 
zurückgefordert.  

Für die Beträge aus dem Jahr 2002 drohte mit Ablauf 
des Jahres 2005 Verjährung einzutreten. Die VBL hält 
die geltend gemachten Ansprüche für rechtlich nicht 
begründet. Um eine große Anzahl von Klagen in den 
letzten Tagen des Jahres 2005 zu vermeiden, hat sie 
sich jedoch bereit erklärt, befristet bis zum 30. Juni 
2006 auf die Einrede der Verjährung zu verzichten. 

Anfang Mai 2006 hat sich der Gesamtvorstand der 
VBL darauf verständigt, hinsichtlich der geltend 

gemachten Ansprüche auf Rückforderung von Sa-
nierungsgeld für 2002 auf die Erhebung der Einre-
de der Verjährung für weitere drei Monate, d.h. bis 
30. September 2006 zu verzichten. 

Hintergrund dieser Entscheidung ist die noch immer 
ausstehende Genehmigung der 7. Satzungsänderung, 
die eine Umverteilung des Sanierungsgelds zum In-
halt hat. Die VBL geht davon aus, dass die Entschei-
dung über die Genehmigung der 7. Satzungsände-
rung die Frage, ob bzw. inwieweit die behaupteten 
Ansprüche weiterverfolgt werden, maßgeblich beein-
fl usst. Insoweit kann auch eine abschließende Ent-
scheidung über mögliche Musterprozessvereinbarun-
gen erst nach einer Entscheidung zur Genehmigung 
der 7. Satzungsänderung getroffen werden. Die VBL 
wird jedoch bereits in der Zwischenzeit Gespräche 
zum Abschluss möglicher Musterprozessvereinbarun-
gen aufnehmen.
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2   Zusatzversorgungspfl ichtiges Entgelt
(§ 64 Abs. 4 VBLS)

Bei der Jahressonderzahlung für das Jahr 2006 bitten 
wir zu berücksichtigen, dass im Anwendungsbereich 
des TVöD der aus dem Urlaubsgeld bestehende An-
teil nach § 20 Nr. 2 Satz 4 Tarifvertrag zur Überleitung 
in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts 
(TVÜ) nicht der Zusatzversorgungspfl icht unterliegt.

Nach § 22 Abs. 1 Satz 1 TVöD haben seit 1. Oktober 
2005 alle Arbeitnehmer Anspruch auf sechs Wochen 
Entgeltfortzahlung. Nach Ablauf dieses Zeitraumes 
wird nach Absatz 3 Krankengeldzuschuss längstens 
bis zum Ablauf der 39. Woche gezahlt. Während die-
ser Zeit ist das zusatzversorgungspfl ichtige Entgelt 
nach Absatz 3 der Ausführungsbestimmungen zu 
§ 64 Abs. 4 Satz 1 VBLS zu ermitteln.

3  Sonderregelung für Entgelte über der 
Vergütungsgruppe I BAT/ BAT-Ost 
(§ 82 VBLS)

Für die Entrichtung des zusätzlichen Beitrags in die 
freiwillige Versicherung nach § 82 Abs. 1 VBLS und der 
zusätzlichen Umlage nach § 82 Abs. 2 VBLS hat der 
Verwaltungsrat der VBL in seiner Sitzung am 6. De-
zember 2005 beschlossen, dass die bisherigen Grenz-
werte der Vergütungsgruppe I BAT/BAT-O bzw. BAT/
BAT-O (VKA) auch über den 30. September 2005 hin-
aus bis zu einer Neuregelung weiter anzuwenden sind.

Grenzwerte für den Beitrag zur freiwilligen Versi-
cherung bei Entgelten über der Vergütungsgruppe 
I BAT/BAT-O nach § 82 Abs. 1 VBLS

Abrechnungsverband West 

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag 
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT

Ab 1. Januar 2005  5.643,24 Euro

Im Monat der Zuwendung  10.278,60 Euro

Abrechnungsverband Ost 

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag 
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT

Ab 1. Januar 2005  5.219,99 Euro

Im Monat der Zuwendung  8.435,50 Euro

Grenzwerte für die zusätzliche Umlage bei Entgel-
ten über der Vergütungs gruppe I BAT/BAT-O (VKA) 
nach § 82 Abs. 2 VBLS

Abrechnungsverband West 

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag 
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT (VKA)

Ab 1. Januar 2005  5.700,30 Euro

Im Monat der Zuwendung  10.382,53 Euro

Abrechnungsverband Ost 

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag 
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT (VKA)

Ab 1. Januar 2005  5.272,77 Euro

Ab 1. Juli 2005*  5.358,27 Euro

Im Monat der Zuwendung  8.658,96 Euro

* Die Änderung ab 1. Juli 2005 auf 5.358,27 Euro geht nicht auf 

eine Tariferhöhung, sondern auf die für den VKA-Bereich beschlos-

sene Anhebung des Bemessungssatzes Ost von 92,5 Prozent – 

dem entspricht ein Betrag von 5.272,77 Euro – auf 94 Prozent zu-

rück (§ 2 Abs. 1 Tarifvertrag zur Anhebung des Bemessungssatzes 

vom 9. Februar 2005 – VKA –).
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5  Sonderregelung für Versicherte, die nicht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versichert sind (§ 45 VBLS)

Nach § 45 VBLS sind bei Versicherten, die in der ge-
setzlichen Rentenversicherung nicht versichert sind 
oder dort die Voraussetzungen für den Bezug einer 
Rente nicht erfüllen, die Regelungen des Rechts der 
gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend anzu-
wenden, wenn in der Satzung darauf Bezug genom-
men wird.

Da die Betriebsrente grundsätzlich mit dem Beginn 
der Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
beginnt, ist für Versicherte, die nicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung versichert sind, § 99 SGB VI 
entsprechend anzuwenden. Danach ist für den Beginn 
der Rente von besonderer Bedeutung, wann der Ren-
tenantrag bei der VBL eingegangen ist.

Wir bitten darauf zu achten, dass für diesen Perso-
nenkreis der Antrag auf Betriebsrente in Erwerbsmin-
derungsfällen rechtzeitig bei der VBL gestellt wird. 
Das zum Nachweis der Erwerbsminderung im Sin-
ne der gesetzlichen Rentenversicherung erforderli-
che fachärztliche Gutachten (§ 45 Abs. 2 VBLS) kann 
nachgereicht werden. Wird der Antrag nämlich ver-
spätet gestellt, also deutlich nach Eintritt der fest-
gestellten Erwerbsminderung, ist für den Beginn der 
Betriebsrente entsprechend § 99 Abs. 1 SGB VI der 
Antragsmonat maßgebend.

4  Beiträge zum Kapitaldeckungsverfahren 
im Abrechnungsverband Ost 
(§ 66a VBLS)

Die Finanzierung der Zusatzversorgung im Abrech-
nungsverband Ost wird vom 1. Januar 2004 an 
schrittweise vom Umlageverfahren auf eine kapital-
gedeckte Finanzierung umgestellt (vgl. unser Rund-
schreiben an die beteiligten Arbeitgeber im Abrech-
nungsverband Ost vom 15. Dezember 2003). Nach 
§ 66a Abs. 2 VBLS erhöht sich der Beitrag zum Ka-
pitaldeckungsverfahren für jeden Prozentpunkt, um 
den der allgemeine Bemessungssatz Ost über den 
Bemessungssatz von 92,5 Prozent angehoben wird, 
zeitgleich um 0,4 Prozentpunkte. Soweit die Anhe-
bung des Bemessungssatzes Ost nicht in vollen Pro-
zentpunkten erfolgt, erhöht sich der Beitrag anteilig.
Im Zeitpunkt des Erreichens eines Bemessungssatzes 
Ost von 97 Prozent steigt der Beitrag auf den Höchst-
satz von 4,0 Prozent.

Aufgrund der im Tarifgebiet  Ost seit 1. Juli 2005 für 
den Bereich des Bundes, der Länder und Kommunen 
geltenden unterschiedlichen Bemessungssätze wird 
bis zur Einigung der Tarifvertragsparteien von allen 
Beteiligten ein einheitlicher Beitrag von 1,0 Prozent 
des zusatzversorgungspfl ichtigen Entgelts erhoben.
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4  Rechengrößen der 
Zusatzversorgung 2006 

Der Bundesrat hat der Sozialversicherungs-Rechen-
größenverordnung 2006 zugestimmt. Der Entwurf, 
über den der VBLnewsletter bereits im Oktober 2005 
informiert hatte, ist damit offi ziell. 

Mit der Rechengrößenverordnung werden aufgrund 
der Einkommensentwicklung die jeweiligen Vorjah-
reswerte u. a. für das Versicherungs-, Beitrags- und 
Leistungsrecht fortgeschrieben. Die VBL hat wichtige 
Rechengrößen der betriebliche Altersversorgung für 
ihre Kunden zusammengestellt (vergleiche Anlage).

1 2006 steigt die Riester-Förderung 

Wie die VBL bereits per E-Mail in ihrem VBLnewsletter 
informierte, steigt ab 2006 die staatliche Riester-För-
derung: Die Grundzulage erhöht sich damit von 76 auf 
114 Euro und die Kinderzulage von 92 auf 138 Euro – 
bei mehreren Kindern zahlt der Staat weitere Zulagen.
Darüber hinaus sind zusätzlich Steuerersparnisse 
über den Sonderausgabenabzug bei der Einkommen-
steuererklärung möglich. Damit lohnt sich die „Ries-
ter-Rente“ nicht nur für Familien und Alleinerziehende, 
sondern auch für Singles.

Für die volle Förderung müssen Versicherte in 2006 
die Beiträge anpassen. Der so genannte Mindestei-
genbeitrag steigt in diesem Jahr auf 3 Prozent des 
sozialversicherungspfl ichtigen Entgelts (rentenversi-
cherungspfl ichtiges Entgelt) aus 2005. Als Service er-
halten VBL-Versicherte der VBLextra/VBLdynamik im 
Frühjahr mit ihrem jährlichen „Kontoauszug“ (Versi-
cherungsnachweis) auch einen Antrag zum Anpassen 
ihrer Beiträge. 

„Riestern“ ist einfacher geworden: Seit 2005 können 
Versicherte die VBL beauftragen, ihre Zulagen künftig 
per Dauerzulageantrag zu beantragen. Damit über-
nimmt die VBL das Beantragen der Zulagen bis auf 
Widerruf.

Die VBL informiert ihre Versicherten rund um die per-
sönliche Altersvorsorge unter 
Telefon 0180 5 006229 (0,12 Euro/Min. aus dem 
deutschen Festnetz).

II  Freiwillige Versicherung VBLextra/VBLdynamik

2  Mindestbeiträge in der freiwilligen 
Altersversorgung gestiegen

Ab 2006 steigt der Mindestbeitrag für die freiwillige 
Altersversorgung auf monatlich 15,31 Euro (2005 war 
es 15,09 Euro). Diese Mindestsumme ist auch dann 
zu leisten, wenn Versicherte ihre Beiträge bereits al-
lein durch die Zulagen fi nanzieren könnten. Dies be-
trifft auch Mütter oder Väter mit Kindern unter drei 
Jahren, die während der Elternzeit kein Arbeitsein-
kommen beziehen. 

Einzelheiten fi nden Sie im Anhang mit den aktuellen 
Rechengrößen in der Zusatzversorgung 2006.

3  Entgeltumwandlung: steuerfreie Beiträge 
gestiegen

Ab 2006 können Versicherte über die Entgeltum-
wandlung bis zu 2.520 Euro steuerfrei in ihre zusätz-
liche, freiwillige Altersversorgung anlegen (2005 wa-
ren es 2.496 Euro). Einzelheiten fi nden Sie im Anhang 
mit den aktuellen Rechengrößen in der Zusatzversor-
gung 2006.

Hintergrund: Die Entgeltumwandlung ist eine Verein-
barung zwischen Beschäftigten und ihrem Arbeitge-
ber, einen Teil ihrer Bruttobezüge in eine persönliche 
betriebliche Altersversorgung umzuwandeln. Das be-
deutet, dass dieser Teil der Bruttobezüge als Beitrag 
in eine zusätzliche, betriebliche Altersversorgung ein-
gezahlt wird. Dieses umgewandelte Entgelt ist bis zu 4 
Prozent der Beitragsbemessungsgrenze (BBG) in der 
gesetzlichen Rentenversicherung steuerfrei (im Jahr 
2006 sind dies 2.520 Euro). Außerdem müssen bis 
Ende 2008 dafür keine Sozialabgaben gezahlt werden 
– eine Kostenersparnis auch für Arbeitgeber.

Tarifvertragliche Vereinbarungen bestimmen, wel-
che Beschäftigten im öffentlichen Dienst die Entgelt-
umwandlung nutzen können. Im Bereich des Bundes 
und der Länder ist die Entgeltumwandlung nicht ver-
einbart; allerdings haben sich die Tarifvertragsparteien 
diesbezüglich eine Verhandlungszusage gegeben.

Wichtig: Entgeltumwandlung vermindert das steuer-
pfl ichtige, aber nicht das zusatzversorgungspfl ichtige 
Entgelt (§ 64 Abs. 4 Satz 2 VBLS).
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Das Ende eines Arbeitsverhältnisses im öffentlichen 
Dienst hat vor Eintritt in den Ruhestand bedeutsame 
Auswirkungen auf die betriebliche Altersversorgung 
bei der VBL:

Pfl ichtversicherung 
Mit dem Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis im 
öffentlichen Dienst, z. B. wegen eines Wechsels in ein 
Arbeitsverhältnis bei einem privaten Arbeitgeber, en-
det auch Ihre Pfl ichtversicherung bei der VBL. Diese 
Pfl ichtversicherung können VBL-Versicherte nicht 
selbst fortführen. Dies gilt auch, wenn Sie aus dem 
Arbeitsverhältnis in ein Beamtenverhältnis übernom-
men werden.

Freiwillige Versicherung
Haben VBL-Versicherte bereits vor dem Ausscheiden 
aus dem Arbeitsverhältnis eine zusätzliche, freiwilli-
ge Versicherung VBLextra und/oder VBLdynamik ab-
geschlossen, dann können sie diese – anders als die 
Pfl ichtversicherung – auch nach dem Ausscheiden 
fortsetzen. Da eine Einbehaltung und Abführung der 
Beiträge durch den bisherigen Arbeitgeber und auch 
den neuen Arbeitgeber nicht mehr möglich ist, kön-
nen diese VBL-Versicherte ihre Beiträge selbst ent-
richten.

Wichtig 
VBL-Versicherte der VBLextra/VBLdynamik müssen 
die Fortsetzung ihrer freiwilligen Versicherung inner-
halb einer Frist von drei Monaten nach der Beendi-
gung der Pfl ichtversicherung bei der VBL beantra-
gen. Dazu sollten sie uns schriftlich mitteilen, dass sie 
die VBLextra oder VBLdynamik weiterführen wollen 
und die Höhe der gewünschten monatlichen Beiträge 
angeben. Wir werden umgehend die Bankverbindung 
und die für die Überweisung/den Dauerauftrag erfor-
derlichen Angaben (Verwendungszweck) mitteilen. 

Das Fortführen der zusätzlichen, freiwilligen Versiche-
rung lohnt sich! Und jederzeit kann die Höhe der Bei-
träge verändert werden – je nach persönlicher Le-
benssituation.

Staatliche Förderung 
Hatten VBL-Versicherte der VBLextra/VBLdynamik 
bereits Riester-Förderung bekommen, können sie die-
se in der fortgeführten, freiwilligen Versicherung auch 
weiterhin erhalten – sofern die Voraussetzungen er-
füllt sind.

Wurden die Beiträge bislang im Wege der Entgelt-
umwandlung fi nanziert, können VBL-Versicherte ihre 
VBLextra/VBLdynamik künftig durch eigene Beiträ-
ge fortführen. Dafür können sie die Riester-Förde-
rung durch Zulagen und Sonderausgabenabzug in 
Anspruch nehmen – sofern die gesetzlichen Voraus-
setzungen erfüllt sind. Eine Fortsetzung der Entgelt-
umwandlung mit einem nicht an der VBL beteiligten 
Arbeitgeber ist nicht möglich. 

Beitragsfreie Versicherung
Wird die Fortsetzung der freiwilligen Versicherung 
nicht innerhalb der Frist von drei Monaten nach Been-
digung der Pfl ichtversicherung beantragt, stellen wir 
die freiwillige Versicherung beitragsfrei. Bis dahin er-
worbene Anwartschaften bleiben erhalten. VBL-Versi-
cherte der VBLextra/VBLdynamik erhalten daraus bei 
Eintritt des Versicherungsfalles ihre Versorgungsleis-
tung. Eine Fortsetzung der freiwilligen Versicherung 
nach Ablauf der Frist ist leider nicht möglich. 

Bei Fragen stehen wir gern zur Verfügung: 
Telefon 0180 5 006229 (0,12 Euro/Min. aus dem 
deutschen Festnetz). 

5   Fortsetzungsantrag bei Ende Pfl ichtversicherung/Verbeamtung
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III  VBL-Veranstaltungen immer beliebter 
VBL-Herbsttagung 2006 in Planung

Nach dem großen Erfolg der VBL-Herbsttagung 2005 
hat die VBL ihre Veranstaltungsreihen ausgeweitet: 
Rund 700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informie-
ren sich im Mai in den neu angebotenen VBL-Inten-
sivseminaren 2006. Die VBL hatte zuvor alle betei-
ligten Arbeitgeber schriftlich eingeladen und auch per 
E-Mail in dem VBLnewsletter darauf hingewiesen. 

Bei der Organisation der Anmeldungen bewährte sich 
der neue elektronische Veranstaltungsmanager im In-
ternet. Er ist ein weiterer Schritt zum Online-Kunden-
portal der VBL und soll auch in Zukunft weiterhin zum 
Einsatz kommen. 

Ein weiterer Erfolg: 15 beteiligte Arbeitgeber nutzten 
die VBL-Intensivseminare als Anlass, VBL-Referenten 
zu sich einzuladen und eigene Inhouse-Seminare zu 
veranstalten. 

Derzeit laufen die Vorbereitungen für die VBL-Herbst-
tagung 2006: In sieben deutschen Großstädten in-
formiert die VBL über Neuigkeiten in der VBLklassik 
(Pfl ichtversicherung) und über Aktuelles in der freiwil-
ligen Altersversorgung. Wie gehabt wird ein Mitglied 
des hauptamtlichen VBL-Vorstands die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer begrüßen sowie über Hintergrün-
de berichten.

Ab Juni können sich beteiligte Arbeitgeber über das 
Internet zur VBL-Herbsttagung 2006 anmelden. Inter-
essenten sollten bitte den E-Maildienst 
VBLnewsletter abonnieren unter www.vbl.de

Der VBLnewsletter wird im Juni über den Start der 
Anmeldungen zur VBL-Herbsttagung 2006 informie-
ren. Die Veranstaltungsorte und die Termine stehen 
bereits fest. Bei Bedarf fi ndet an dem Folgetag an je-
dem Ort jeweils eine Zusatzveranstaltung statt.

VBL-Herbsttagung 2006

Köln Dienstag, 5. September 2006
Hamburg Dienstag, 12. September 2006
Erfurt Dienstag, 19. September 2006
Berlin Dienstag, 26. September 2006
Hannover Dienstag, 10. Oktober 2006
Augsburg Dienstag, 17. Oktober 2006
Frankfurt Dienstag, 7. November 2006

Nähere Informationen über die VBL-Herbsttagung 
2006 ab Juni im Internet unter www.vbl.de
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Aktuelle Rechengrößen 2006

1 Aufwendungen zur Pfl ichtversicherung nach 
§ 63 Abs. 1 VBLS

Jahr 2006 Abrechnungs-
verband West

Abrechnungs-
verband Ost

Umlage 7,86 % 1,0 %

– Arbeitgeber-Anteil 6,45 % 1,0 %

– Arbeitnehmer-Anteil 1,41 % -

Sanierungsgeld abhängig vom 
Beteiligten

-

Beitrag im Kapitalde-
ckungsverfahren

- 1,0 %

– Arbeitgeber-Anteil - 0,5 %

– Arbeitnehmer-Anteil - 0,5 %

Grenzbetrag Pau-
schalversteuerung

92,03 Euro 89,48 Euro

2 Höchstgrenze des zusatzversorgungpfl ichtigen 
Entgelts (Absatz 2 der Ausführungsbestimmun-
gen zu § 64 Abs. 4 Satz 1 VBLS)

Abrechnungsverband West

2,5-facher Wert der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (West)

vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 13.125,00 Euro

im Monat der Zuwendung 26.250,00 Euro

Abrechnungsverband Ost (unverändert)

2,5-facher Wert der monatlichen Beitragsbemessungs-
grenze in der gesetzlichen Rentenversicherung (Ost)

vom 01.01.2006 bis 31.12.2006 11.000,00 Euro

im Monat der Zuwendung 22.000,00 Euro

3 Grenzwerte für den Beitrag zur freiwilligen Versi-
cherung bei Entgelten über der Vergütungsgruppe 
I BAT/BAT-O nach § 82 Abs. 1 VBLS*

Abrechnungsverband West

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT

seit 01.01.2005 5.643,24 Euro

im Monat der Zuwendung 10.278,60 Euro

Abrechnungsverband Ost

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT-O

seit 01.01.2005 5.219,99 Euro

im Monat der Zuwendung 8.435,50 Euro

4 Mindestbeitrag zur freiwilligen Versicherung 
(§ 25 Abs. 2 AVBextra; § 20 Abs. 2 AVBdynamik)

Jahr 1/160 der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 SGB IV

2005 jährlich 181,13 Euro monatlich 15,09 Euro

2006 jährlich 183,75 Euro monatlich 15,31 Euro

5 Grenzwerte für die zusätzliche Umlage bei Ent-
gelten über der Vergütungsgruppe I BAT/BAT-O 
(VKA) nach § 82 Abs. 2 VBLS*

Abrechnungsverband West

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT

ab 01.01.2005 5.700,30 Euro

im Monat der Zuwendung 10.382,53 Euro

Abrechnungsverband Ost

Summe aus Endgrundvergütung und Ortszuschlag
Stufe 2 der Vergütungsgruppe I BAT-O

ab 01.01.2005 5.272,77 Euro

ab 01.07.2005 bis lfd. 5.358,27 Euro

im Monat der Zuwendung 8.658,96 Euro

* Mit Wirkung ab 1. Oktober 2005 wurde der BAT/BAT-O 
für den Bereich des Bundes und der BAT/VKA durch 
den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) ab-
gelöst. Vorbehaltlich einer Einigung der Tarifvertrags-
parteien sind die Beträge der bisherigen Grenzwerte 
für die Berechnung der zusätzlichen Umlage nach 
§ 82 Abs. 2 VBLS vorläufi g weiterhin maßgebend. 
Entsprechendes gilt auch für die Entrichtung von Bei-
trägen in die freiwillige Versicherung in den Fällen des 
§ 82 Abs. 1 VBLS.

6 Steuerliche Grenzbeträge bei Einzahlung von 
Beiträgen zur freiwilligen Versicherung

Jahr Steuerfreibetrag nach 
§ 3 Nr. 63 EStG

Pauschalversteuerung 
nach § 40b EStG

2005 jährlich 2.496,00 Euro jährlich 1.752,00 Euro

2006 jährlich 2.520,00 Euro jährlich 1.752,00 Euro

Für Neuzusagen ab 01.01.2005 sind anstelle der Pau-
schalversteuerung 1.800,00 Euro zusätzlich steuerfrei.

Der Grenzbetrag zur Pauschalversteuerung gilt nur, so-
weit er nicht bereits im Rahmen der Aufwendungen für 
die Pfl ichtversicherung ausgeschöpft wird.

Im Übrigen gelten die Grenzwerte insbesondere für

�  Fälle, in denen das monatiche Entgelt die Vergü-
tungsgruppe I BAT/BAT-O übersteigt und ein Beitrag 
in Höhe von 8 Prozent nach § 82 Abs. 1 VBLS abge-
führt wird.

�  Wissenschaftliche Beschäftigte, die als Durchfüh-
rungsweg die freiwillige Versicherung gewählt haben,

�  Fälle der Umwandlung von Bruttogehaltsbestandtei-
len in Altersvorsorgebeiträge (Entgeltumwandlung).

AKTUELLE RECHENGRÖSSEN IN DER ZUSATZVERSORGUNG 2006


